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Nukleare Zusammenarbeit mit Argentinien 

Der Bundesminister für Forschung und Technologie hat mit 
Schreiben vom 2. Februar 1990 die Kleine Anfrage namens der 
Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

1. Welche Informationen besitzt die Bundesregierung über die in Bau 
befindliche Wiederaufbereitungsanlage im Ezeiza-Research-Com-
plex bei Buenos Aires in Argentinien? 

Die Bundesregierung besitzt keine Informationen, die über die in 
der Frage enthaltene Feststellung hinausgehen. 

Nach Kenntnis der Bundesregierung ist der Bau der Wiederaufar-
beitungsanlage in Ezeiza/Argentinien nach wie vor nicht abge-
schlossen. 

2. Hat die Bundesregierung Informationen über einen geplanten Test 
dieser Anlage in diesem Jahr? 

Nein. 

3. Welche Informationen besitzt die Bundesregierung über eine 
geplante Wiederaufbereitung von Kernbrennstäben aus dem Kraft-
werk Atucha I in dieser WAA? 

Die Bundesregierung verfügt über keine Informationen, die eine 
Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus dem Kraftwerk 
Atucha I betreffen. 
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4. Welche Position vertritt die Bundesregierung gegenüber einer Wie-
deraufarbeitung von Kernbrennstäben aus Atucha I in der WAA 
bzw. unter welchen Bedingungen wird die Bundesregierung dafür 
eine Genehmigung erteilen? 

Alle in Zusammenarbeit mit deutschen Firmen errichteten Nu-
klearanlagen in Argentinien sowie das dort eingesetzte Kern-
material unterliegen Sicherungsmaßnahmen der IAEO. Das Kern-
material bliebe entsprechend den 1976 getroffenen völkerrecht

-

lichen Vereinbarungen auch bei und nach einer Wiederaufarbei-
tung unter diesen Kontrollen. 

5. Welche Restriktionen seitens der Bundesregierung sind vorgesehen 
über die Nutzung und institutionelle Überwachung des bei der Wie-
deraufbereitung anfallenden Plutoniums? 

Siehe Antwort zu Frage 4. 

6. Welche Informationen besitzt die Bundesregierung über den 
Gebrauch und geplanten Einsatz von Plutonium in der Form von 
MOX-Brennelementen in Atucha I? 

Siehe Antwort zu Frage 7. 

7. Nach Angaben aus offiziellen Atomenergie-Kreisen in Argentinien 
hat die Bundesregierung in den frühen 70er Jahren 1 kg Plutonium 
nach Argentinien geliefert, welches zum Test der WAA eingesetzt 
werden sollte. 

Welche Informationen besitzt die Bundesregyerung über diese Liefe-
rung von 1 kg Plutonium (genaue Angaben über Zeitpunkt der Liefe-
rung, Art  des Plutoniums etc.) und über die geplante Verwendung? 

Im Rahmen des Abkommens zwischen der argentinischen Atom-
energiekommission CNEA und dem Kernforschungszentrum Karls-
ruhe (KfK) wurde 1972 ein FuE-Programm zur Optimierung von 
Atucha-Brennelementen konzipiert, das unter anderem auch 
MOX-Brennelemente als eine der Brennelement-Varianten vor-
sah. Zu diesem Zweck hat die CNEA 1973 ca. 1 kg Plutonium von 
Siemens/KWU käuflich erworben. 

Teile dieser Plutoniummenge sind in die ersten MOX-Brennele-
ment-Versuchsstäbe eingearbeitet, die im EURATOM Versuchs-
reaktor Petten bestrahlt wurden bzw. zur Zeit noch bestrahlt 
werden. Die bereits bestrahlten Brennelemente wurden im KfK 
1988 nachuntersucht. 

8. Welche Informationen besitzt die Bundesregierung über eine 
ernuute Anfrage von argentinischer Seite über die Lieferung von 
Plutonium nach Argentinien? 

Über eine derartige Anfrage ist der Bundesregierung nichts be-
kannt. 
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9. Welche Restriktionen enthält das Kooperationsabkommen vom 
29. Juli 1971 zwischen dem Kernforschungszentrum Karlsruhe und 
der nationalen Atomenergiebehörde Argentiniens CNEA bezüglich 
der Lieferung von Plutonium bzw. bezüglich der Wiederaufarreitung 
der abgebrannten Brennelemente aus Atucha I und der Nutzung des 
anfallenden Plutoniums? 

Das KfK-CNEA-Kooperationsabkommen vom 29. Juli 1971 befaßt 
sich mit der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit. Fra-
gen der kommerziellen und industriellen Zusammenarbeit wie 
der Lieferung von Plutonium, der Wiederaufarbeitung abge-
brannter Atucha-Brennelemente und der Nutzung des dabei 
anfallenden Plutoniums gehören nicht zum Aufgabenspektrum 
des KfK. Sie sind daher auch nicht Gegenstand des Abkommens. 

Es wird zusätzlich auf die Antwort zu Frage 2.23 der Abgeord-
neten Schwenninger, Dr. Ehmke (Ettlingen) und der Fraktion DIE 
GRÜNEN (Drucksache 10/3687) verwiesen. 




